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Antwort 
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und der Fraktion DIE LINKE. 
– Drucksache 19/10830 – 

Pflanzenschutzmittel im Wald und mögliche Problemlösungen 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Um den einheimischen Wald ist es zurzeit nicht gut bestellt. Extremwetterer-
eignisse wie Stürme bis zu Orkanstärke und der Dürresommer 2018 haben in 
vielen Regionen dem Wald massiv geschadet. Zeitgleich kommt den Wäldern 
eine große Bedeutung für Klimaschutz, Biodiversität, Kultur und Erholung zu. 
Im Jahr entlasten unsere Wälder die Atmosphäre um mehr als 50 Millionen Ton-
nen CO2 (Dritte Bundeswaldinventur „Der Wald in Deutschland“, 18. April 
2019). Das Waldökosystem und diese CO2-Senke sind jedoch in Gefahr. Im Jahr 
2018 fielen durch extreme Trockenheit und Forstschädlinge gut 30 Millionen 
Kubikmeter Schadholz an, was in etwa der Hälfte des jährlichen Holzeinschlags 
entspricht (Pressemitteilung Julia Klöckner „Die Schäden im Wald sind besorg-
niserregend“, Nummer 65, 21. März 2019). Dieses Totholz sowie die ge-
schwächten Bäume tragen zum Risiko von Massenvermehrungen von Forst-
schädlingen (sogenannte Kalamitäten) bei, das aufgrund fehlender Arten- und 
Altersvielfalt in vielen Wirtschaftswäldern ohnehin höher ist als in natürlichen 
Waldgemeinschaften. Auf lange Sicht kann nach Ansicht der Fragesteller nur 
ein Waldumbau hin zu einer naturgemäßen Waldbewirtschaftung Abhilfe schaf-
fen. Dieser Waldumbau muss vorangetrieben und massiv unterstützt werden, 
wird aber auch dann erst mittel- bis langfristig das Risiko von Großschadensla-
gen deutlich senken.  

Bis dahin wird im Einzelfall eine kurzfristige, lokale Behandlung mit Pflanzen-
schutzmitteln als notwendig geprüft werden. Aufgrund der seltenen und streng 
regulierten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Wäldern gab es für Che-
miekonzerne zuletzt wenig Anlass, in betriebliche Forschung auf diesem Gebiet 
zu investieren. Es stehen somit nur wenige zugelassene Wirkstoffe und Pflan-
zenschutzmittel zur Verfügung, deren Genehmigungen in absehbarer Zeit aus-
laufen.  
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1. Welche Pflanzenschutzmittel für welche Forstschädlinge sind nach Kenntnis 
der Bundesregierung gegenwärtig in Deutschland für den Einsatz im Wald 
zugelassen (bitte folgende Punkte einzeln und in tabellarischer Form auf-
schlüsseln)? 

a) Seit wann gilt die Zulassung? 

b) Wann läuft die Zulassung aus?  

Die Fragen 1 bis 1b werden gemeinsam beantwortet. 

Eine Übersicht der aktuell im Forstbereich zugelassenen Insektizide einschließ-
lich Zulassungsbeginn und -ende befindet sich in Anlage 1. Die Bekämpfung von 
Schädlingen mittels Luftfahrzeugen muss auf Landesebene gemäß § 18 des Pflan-
zenschutzgesetzes (PflSchG) genehmigt werden.  

c) Wie häufig erfolgte in den Jahren 2010 bis 2018 deren Anwendung? 

d) Wie groß waren die in Deutschland in den Jahren 2010 bis 2018 behan-
delten Flächen (bitte in Hektar und Bundesland angeben)?  

Die Fragen 1c und 1d werden im Zusammenhang beantwortet. 

Gemäß § 64 des PflSchG sind Hersteller, Vertreiber und Importeure von Pflan-
zenschutzmitteln verpflichtet, dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Le-
bensmittelsicherheit (BVL) jährlich die Absatzmengen der Pflanzenschutzmittel 
und die darin enthaltenen Wirkstoffe getrennt nach Inlands- und Auslandsabsatz 
zu melden. Das BVL veröffentlicht die zusammengefassten Ergebnisse der Mel-
dungen (siehe www.bvl.bund.de/psmstatistiken). Eine Erhebung der Anwendung 
von Pflanzenschutzmitteln nach Einsatzbereichen erfolgt nicht.  

Zu den behandelten Flächen liegen nur vereinzelte Berichte aus den Bundeslän-
dern im Rahmen der jährlichen Berichterstattung zur Waldschutzsituation über 
die Meldeverpflichtungen gemäß § 18 Absatz 8 Nummer 1 des PflSchG hinaus 
vor. Die im Weiteren dargestellten Daten ergeben sich im Wesentlichen aus der 
Zeitschrift „AFZ – Der Wald“ der Jahre 2009 bis 2019. AFZ-Der Wald ist eine 
verbandsunabhängige forstliche Mitteilungs- und Fachzeitschrift. 

In dem Zeitraum der Jahre 2008 bis 2018 wurden demnach in Deutschland 
ca. 45 000 Hektar Forstflächen gegen Kieferngroßschädlinge behandelt. Bei einer 
Gesamtwaldfläche von ca. 11,4 Millionen Hektar beträgt der Anteil an der bun-
desweit behandelten Fläche in dem betrachteten Zeitraum im Maximum im 
Jahr 2013 ca. 0,1 Prozent. Bezogen auf die mit Kiefern bestockte Fläche beträgt 
der Anteil behandelter Fläche unter2  Prozent. 
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Tabelle 1: Übersicht zu aviochemischen Schutzmaßnahmen mit Pflanzenschutzmitteln in Kiefernwäldern gegen 
Kieferngroßschädlinge1 

Kieferngroßschädlinge Jahr 
Flächenangabe in Hektar 

Bundesland 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 Gesamt 
Brandenburg 517 253 1.282 4.994 11.222 10.509 710 2.832 1.194 33.513 
Mecklenburg- 
Vorpommern 

136         136 

Nordwestdeutschland2   2.400 4.860 2.080 132  1.521  10.993 
Sachsen      125 300   425 
Gesamt 653 253 3.682 9.854 13.302 10.766 1.010 4.353 1.194 45.067 

Gegen die Eichenfraßgesellschaft wurden nach Angaben in der zitierten Fachzeit-
schrift in dem Zeitraum der Jahre 2009 bis 2018 insgesamt 10 112 Hektar 
(0,9 Prozent der Eichenfläche) mit Luftfahrzeugen behandelt (siehe Tabelle 2). 
Im Jahr 2011 erreichte der Anteil der behandelten Waldfläche an der Gesamt-
waldfläche den Maximalwert während des betrachteten Zeitraumes in Höhe von 
0,03 Prozent.  

Tabelle 2: Übersicht zu aviochemischen Schutzmaßnahmen mit Pflanzenschutzmitteln in Eichenwäldern gegen 
die Eichenfraßgesellschaft1)  

Eichenfraßgesellschaft/ 
Eichen- 
prozessionsspinner 

Jahr 
 

Flächenangaben in Hektar 
Bundesland 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 Gesamt 
Bayern 280  2.200      1.057 3.537 
Brandenburg 684 362 339  263 1.755 1.240 227 19 4.889 
Mecklenburg- 
Vorpommer 

 20     609   629 

Nordwestdeutschland2) 370 1.000 1.830 4.198 1.190     8.588 
Rheinland-Pfalz 23 50 50       123 
Sachsen         70 70 

Gesamt 1.357 1.432 4.419 4.198 1.453 1.755 1.849 227 1.146 17.836 

e) Wie spezifisch ist die jeweilige Wirkung auf Zielorganismen (Insektenar-
ten oder -gruppen)? 

Insektizide mit Pyrethroidwirkstoffen (Cypermethrin, alpha-Cypermethrin und 
lambda-Cyhalothrin) sowie Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Pirimicarb 
sind Breitbandinsektizide. Sie sind Fraßgifte und wirken nicht selektiv auf be-
stimmte Entwicklungsstadien von Arthropoden oder auf bestimmte Arthropoden-
arten oder Arthropodengruppen. 

 
1 Quelle: AFZ-Der Wald 2009 – 2019. AFZ-Der Wald ist eine verbandsunabhängige forstliche Mitteilungs- und Fachzeitschrift 
2 Die Angabe Nordwestdeutschland beinhaltet den Zuständigkeitsbereich der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt mit den 

Bundesländern Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt. 
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Bacillus thuringiensis-haltige Pflanzenschutzmittel wirken auf Schmetterlings-
raupen sowie Larven einiger weiterer Insektenarten. Als Fraßgifte müssen sie ak-
tiv aufgenommen werden und wirken daher überwiegend auf die im behandelten 
(Kronen-)Bereich fressenden im Raupenstadium befindlichen Schmetterlingsar-
ten. Gegen bestimmte Schmetterlingsarten der Familie der Eulenschmetterlinge 
zeigt sich eine deutlich verringerte Wirkung. 

Der Wirkstoff Tebufenozid wirkt als Fraßgift durch seinen Wirkungsmechanis-
mus als Häutungsbeschleuniger auf Schmetterlingsraupen, die sich noch nicht im 
abschließenden Metamorphosestadium des adulten Insekts befinden.  

f) Welche spezifische Wirkung auf Nichtziel-Organismen (Insektenarten  
oder -gruppen und andere im Wald lebende Tiere) sind abzuwägen? 

Pyrethroide besitzen grundsätzlich eine sehr hohe Toxizität gegenüber Gewässer-
organismen (z. B. Algen, Fische und Fischnährtiere). Im Forst sind daher beson-
ders bei Luftfahrzeuganwendungen große Abstände zu Gewässern einzuhalten. 
Der unter anderem in Netzen zum Schutz von liegendem Holz z. B. gegen den 
Borkenkäfer verwendete Wirkstoff alpha-Cypermethrin weist eine sehr hohe To-
xizität gegenüber Gewässerorganismen auf, so dass Abstände zu Gewässern ein-
zuhalten sind und der Kontakt des Netzes mit Gewässern verhindert werden muss. 
Der Wirkstoff alpha-Cypermethrin ist in der Netzstruktur gebunden. Eine Abdrift 
wird auf diese Weise ausgeschlossen, eine Auswaschung des Wirkstoffes wird 
stark verringert. Die Breitbandinsektizide mit den Wirkstoffen alpha-Cypermeth-
rin oder Cypermethrin wurden grundsätzlich als bienengefährlich und als schädi-
gend für Populationen relevanter Nutzorganismen eingestuft. 

Entsprechend ihrer Selektivität auf fressende Raupen der meisten Schmetterlings-
arten sind Bacillus thuringiensis-haltige Pflanzenschutzmittel (Bt-PSM) hinsicht-
lich ihrer ökotoxikologischen Wirkung als weniger schädlich für den Naturhaus-
halt einzustufen. Sie sind nicht wirksam gegenüber adulten Insekten (Vollkerfe). 
Bisher sind keine schädlichen Auswirkungen auf Säugetiere, Vögel und Fische 
bekannt. Vogel- und Fledermausarten, denen Schmetterlingsraupen oder adulte 
Schmetterlinge als Nahrung dienen, könnten indirekt vom Pflanzenschutzmittel- 
einsatz durch den Verlust ihrer Nahrungsgrundlage betroffen sein. Die Bt-PSM 
wurden als nicht (Honig-)bienengefährlich und als nichtschädigend für eine Reihe 
von Nützlingsarten bewertet und gekennzeichnet. 

Der Wirkstoff Tebufenozid wirkt auf sich häutende Lebensstadien von Schmet-
terlingen. Er weist damit eine höhere Selektivität als ein Breitbandinsektizid auf. 
Das entsprechende Pflanzenschutzmittel wurde als nicht bienengefährlich und als 
nichtschädigend für eine Reihe Nützlingsarten bewertet und gekennzeichnet. Le-
diglich gegenüber Populationen der Art Orius majusculus (räuberische Blumen-
wanze) sind schwache Effekte bekannt. Das Mittel ist giftig für Algen, Fische und 
Fischnährtiere, daher sind bei Anwendung des Mittels Abstände zu Gewässern 
einzuhalten. 
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2. Welche alternativ gegen Forstschädlinge einsetzbaren chemisch-syntheti-
schen Pflanzenschutzmittel sind der Bundesregierung bekannt, wo in der EU 
zugelassen, wie beurteilt sie deren Wirkungsgrade, und welche Schlussfol-
gerungen zieht sie daraus? 

Ein direkter Abgleich der Zulassungssituation zwischen den einzelnen EU-Mit-
gliedstaaten ist dem BVL nicht möglich, da es derzeit keine entsprechende EU-
Datenbank gibt. 

3. Welche alternativ gegen Forstschädlinge oder zur Vorbeugung einsetzbaren 
biologischen Pflanzenschutzmittel sind der Bundesregierung bekannt, wie 
beurteilt sie deren Wirkungsgrade, und welche Schlussfolgerungen zieht sie 
daraus (bitte die einzelnen Pflanzenschutzmittel auflisten und ausführlich be-
urteilen)? 

Der Bundesregierung sind über die in den Antworten zu den Fragen 1e, 1f und 2 
näher beschriebenen Bt-PSM keine alternativ gegen Forstschädlinge oder zur 
Vorbeugung einsetzbaren biologischen Pflanzenschutzmittel bekannt. Grundsätz-
lich findet im Forst kein vorbeugender Einsatz von Pflanzenschutzmitteln statt.  

4. Welche alternativ gegen Forstschädlinge einsetzbaren biologischen, biotech-
nischen und physikalischen Maßnahmen sind der Bundesregierung bekannt?  

Wie beurteilt die Bundesregierung deren Wirkungsgrade, und welche 
Schlussfolgerungen zieht sie daraus? 

In Jahren mit nur mäßigen Borkenkäferschäden können befallene Bäume im 
Wald entrindet werden. Die Borkenkäferlarven vertrocknen in der offenliegenden 
Rinde. Der Umfang der aktuellen Waldschutzprobleme lässt allerdings diese phy-
sikalische Maßnahme aus zeit- und arbeitstechnischen Gründen nur bedingt zu. 

Die deutsche Forstwirtschaft setzt bei der Vorbeugung gegen Forstschädlinge auf 
waldbauliche Maßnahmen. Als wichtige Instrumente sind hier besonders die so-
genannte saubere Waldwirtschaft und der Aufbau strukturierter, vielfältiger, 
stabiler Mischbestände zu nennen.  

Aktuell ist die Bekämpfung von Borkenkäfern eine immense Herausforderung im 
Forst. Die „saubere Waldwirtschaft“ bedeutet, dass bruttaugliches Materials 
schnell aus dem Wald verbracht oder so behandelt wird, dass es seine Brutraumei-
genschaft verliert (z. B. Entrindung von Stämmen). Die Erfahrungen aus der Be-
wältigung vorangegangener Kalamitäten haben gezeigt, dass die Prophylaxe ge-
gen holz- und rindenbrütende Käferarten bereits bei der Aufarbeitung des Sturm-
holzes ansetzen muss. 

Weitere Maßnahmen sind Nass- oder Folienlager, die Zwischenlagerung außer-
halb des Waldes, Häckseln oder Mulchen des Schlagabraums und die permanente 
Befallskontrolle einschließlich der Entnahme frisch befallener Bäume in den 
Folgejahren.  

5. Für welche Wirkstoffe bzw. Pflanzenschutzmittel inklusive Ausbringungs-
verfahren laufen seit wann Zulassungsverfahren, wann ist mit deren Ab-
schluss zu rechnen, und welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregie-
rung daraus? 

Aktuell ist neben einem Antrag auf Wiederzulassung des Mittels „Karate Forst 
flüssig“ mit leicht ausgeweitetem Zulassungsumfang ein Zulassungsantrag für 
eine gegenseitige Anerkennung einer Zulassung in Bearbeitung. Zum Zeitpunkt 
des Bescheides ist nach Mitteilung des BVL keine Aussage möglich.  
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Das bereits über eine Notfallzulassung bereitgestellte Mittel „Foray 76 B“ (Wirk-
stoff: Bacillus thuringiensis kurstaki) ist für die Bekämpfung freifressender 
Schmetterlingsraupen in Laub- und Nadelholz vorgesehen. Das reguläre Zulas-
sungsverfahren dauert an, eine Entscheidung könnte noch vor Ende des Jahres 
2019 fallen. 

Für das Pflanzenschutzmittel „Mimic“ (Wirkstoff: Tebufenozid, ein Häutungsbe-
schleuniger) liegt ebenfalls ein Erneuerungsantrag zur Bewertung vor. Für den 
Forstbereich ist hier erneut die Bekämpfung freifressender Schmetterlingsraupen 
beantragt. Dieses Pflanzenschutzmittel ist noch bis zum Jahr 2022 zugelassen. 
Zum Zeitpunkt des Bescheides ist nach Mitteilung des BVL keine Aussage mög-
lich. 

6. Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus der Nichtbe-
kämpfung von Insektenkalamitäten aus Schutzgründen durch Insektizide in 
der Lieberoser Heide 2014 (Kiefernspinner) und im Kreis Elbe-Elster 2016 
(Kiefernbuschhornblattwespe)?  

Welche ökologischen und ökonomischen Auswirkungen haben sich für die 
dortigen Waldflächen ergeben? 

An dem genannten Vorgang waren keine Behörden des Bundes beteiligt. Insofern 
kann sich die Bundesregierung hierzu nicht äußern.  

7. Welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus dem erhöhten 
Vorkommen von Forstschädlingen im Jahr 2019?  

Mit welchen Mitteln kann darauf reagiert werden? 

In diesem Zusammenhang wird auf die Antwort der Bundesregierung auf die 
Schriftliche Frage 78 der Abgeordneten Kirsten Tackmann zum Thema Pflanzen-
schutzmittel „Karate Forst flüssig“ auf Bundestagsdrucksache 19/10897 verwie-
sen. 

8. Welche Forschungsvorhaben zu Präventions- und Bekämpfungsstrategien 
gegen Kalamitäten wurden in den vergangenen zehn Jahren aus dem Bun-
deshaushalt in welchem Umfang finanziert und durch wen durchgeführt, und 
welche Schlussfolgerungen zieht die Bundesregierung aus den Ergebnissen? 

Über das Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe, die Förderrichtlinie Wald-
klimafonds, das Programm zur Innovationsförderung des Bundesministeriums für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) sowie im Rahmen des Entscheidungshil-
febedarfs des BMEL werden Vorhaben gefördert, die sich mit dem Thema Wald-
schutz, Risikomodellierung und angepassten Methoden der Waldbewirtschaftung 
beschäftigen. Darüber hinaus werden Vorhaben zur Forstpflanzenzüchtung un-
terstützt. Hierbei steht die forstwissenschaftliche Forschung im Vordergrund und 
nicht die Erforschung von Pflanzenschutzmitteln. Ein wesentlicher Aspekt ist die 
frühzeitige Detektion von Schädlingen, um einem größeren Schaden vorzubeu-
gen. Eine Liste der Vorhaben ist beigefügt. Aktuell handelt es sich um 121 Vor-
haben mit einer Fördersumme von 46 Mio. Euro (siehe Anlage 2).  
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Während der vergangenen zehn Jahren sind große Verbundvorhaben im Forst ge-
fördert worden: Als Ergebnis des Forschungsvorhabens DSS-RiskMan3 konnte 
ein internetbasiertes Informations- und Entscheidungsunterstützungssystem zur 
Risikoabschätzung und -anpassung der Waldbewirtschaftung auf der Ebene forst-
licher Standortseinheiten erarbeitet werden. Hierbei sollen die komplexen Wir-
kungszusammenhänge durch eine quantitative Modellierung der Vektoren der 
wichtigsten Risiken abgebildet und mit Hilfe eines baumartenspezifischen Über-
lebenszeitmodells über die Kombination der Einzelrisiken zu einem standort- und 
bestandesspezifischen Gesamtrisiko zusammengefasst werden. Es kann sowohl 
im Zuge der langfristigen Planung bei der Baumartenwahl, als auch bei der mit-
telfristigen Planung bei der Ausrichtung der Waldentwicklung von der Bestan-
desbegründung bis zur Ernte eingesetzt werden und soll so die Anpassung der 
Wälder an den Klimawandel unterstützen. Für die forstliche Praxis werden digi-
tale Risikokarten und Baumarteneignungskarten bereitgestellt, die auf den mo-
dellierten Risikoprofilen für die Baumarten Fichte, Buche, Eiche und Kiefer ba-
sieren. Aufgrund der zur Verfügung stehenden Datenbasis ist das Entscheidungs-
unterstützungssystem zunächst auf Norddeutschland (Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Hes-
sen) ausgerichtet.  

Das Verbundprojekt WAHYKLAS4 basiert auf der Entwicklung nachhaltiger, 
waldhygienischer Konzepte am Beispiel ausgewählter Vergleichsregionen 
Deutschlands, für die eine hohe Vulnerabilität durch die Effekte des Klimawan-
dels, die zunehmende Globalisierung sowie durch die Bildung bzw. Ausweitung 
von Ballungszentren besteht oder für die Zukunft erwartet wird. Die Vulnerabili-
tät der einbezogenen Regionen orientierte sich dabei vor allem an der vergleichs-
weise begrenzten pflanzenverfügbaren Niederschlagsmenge sowie an dem prog-
nostizierten Temperaturanstieg. Das Wachstum und die Vitalität der Bäume sind 
sowohl direkt (z. B. Wassermangel) als auch indirekt (z. B. Anfälligkeit gegen-
über Schaderregern) beeinträchtigt. 

Informationen zu beendeten Projekten bietet die Website der Fachagentur Nach-
wachsende Rohstoffe (FNR). 

Des Weiteren sind viele Vorhaben zu aktuellen Themen im Waldschutz noch in 
Bearbeitung, so dass diesbezüglich noch keine Ergebnisse genannt werden kön-
nen. Es sind Fachgespräche und Workshops geplant, um den bisherigen Verlauf 
zu bewerten und weiteren Forschungs- und Handlungsbedarf zu identifizieren. 

 
3 DSS Risikomanagement - Entscheidungsunterstützung zur Verteilung und Begrenzung von Risiken für die Forstwirtschaft vor dem Hin-

tergrund des Klimawandels 

4 Waldhygienische Anpassungsstrategien für das steigende Potential von Schadorganismen in vulnerablen Regionen unter Berücksichti-
gung von Klimawandel und zunehmenden Restriktionen 
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